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A n t r a g

Der Landtag wolle beschließen,
die Landesregierung zu ersuchen
zu berichten,

1.		wie	viele	Liegenschaften	mit	welcher	Bruttogeschossfläche	sich	im	Eigentum	
des	 Landes	 befinden	 und	 wie	 hoch	 der	 Energieverbrauch	 der	 landeseigenen	
Liegenschaften ist;

2.  welcher CO2-Ausstoß	 daraus	 unabhängig	 von	 der	 Beschaffung,	 etwa	 durch	
Ökostrom, erfolgt;

3. welches Einsparpotenzial sie hier für Sanierungen insgesamt sieht;

4. welche Sanierungsmaßnahmen seit 2016 unternommen wurden (im Überblick);

5. welchen Anteil daran die Maßnahmen für energetische Sanierungen hatten;

6.  welche Potenziale für energetische Sanierungen inklusive der Erzeugung er-
neuerbarer Energien sie noch sieht;

7.  wie sie heute die eigenen Ausbauziele für Photovoltaik hinsichtlich der Anfor-
derungen der Energiewende bewertet;

8. ob sie plant, diese ambitionierter zu gestalten;

9. wenn ja, wie sie dies umsetzen möchte;

Antrag
des Abg. Frank Bonath u. a. FDP/DVP

und

Stellungnahme
des Ministeriums für Finanzen

Klimaschutzpotenziale landeseigener Liegenschaften

Drucksachen und Plenarprotokolle sind im Internet
abrufbar unter: www.landtag-bw.de/Dokumente

Der Landtag druckt auf Recyclingpapier, ausgezeich-
net mit dem Umweltzeichen „Der Blaue Engel“.



2

Landtag von Baden-Württemberg Drucksache 17 / 673

10.		wie	 sie	 angesichts	 des	 hohen	 Anteils	 an	 denkmalgeschützten	 Gebäuden	 im	
Landeseigentum hier vorgehen will;

11. welche Mittel sie hier bereitstellt;

12.		welchen	Abwägungsprozess	sie	 früher,	aktuell	und	 in	der	Zukunft	zwischen	
möglichen Einsparungen von CO2 und den zu erwartenden höheren Kosten 
durchführt.

4.8.2021

Bonath, Brauer, Fischer, Trauschel, Dr. Schweickert, Haag, 
Haußmann, Reith, Heitlinger, Karrais, Hoher FDP/DVP

B e g r ü n d u n g

Die Potenziale für den Klimaschutz durch energetische Sanierung von landes-
eigenen Liegenschaften sind enorm. Dabei stechen weniger die bekannten Kultur-
denkmäler	wie	Schlösser	heraus,	sondern	z.	B.	die	Gebäude	der	Finanzämter	und	
Gerichte etc.

Der Rechnungshof hat in seiner aktuellen Denkschrift auf aus seiner Sicht ver-
passte Chancen für die Installation von Photovoltaikanlagen hingewiesen.

Der Antrag dient der Beleuchtung der zukünftigen Strategie der Landesregierung 
in diesem Bereich.

S t e l l u n g n a h m e

Mit Schreiben vom 27. August 2021 Nr. FM4-3332-17/6/3 nimmt das Ministe-
rium für Finanzen im Einvernehmen mit dem Ministerium für Umwelt, Klima 
und Energiewirtschaft und dem Ministerium für Landesentwicklung und Wohnen 
zu dem Antrag wie folgt Stellung: 

Der Landtag wolle beschließen,
die Landesregierung zu ersuchen
zu berichten,

1.		wie	 viele	 Liegenschaften	mit	welcher	Bruttogeschossfläche	 sich	 im	Eigentum	
des	 Landes	 befinden	 und	 wie	 hoch	 der	 Energieverbrauch	 der	 landeseigenen	
Liegenschaften ist;

2.  welcher CO2-Ausstoß	 daraus	 unabhängig	 von	 der	 Beschaffung,	 etwa	 durch	
Ökostrom, erfolgt;

Zu	1.	und	2.:	

Im	Eigentum	des	Landes	befinden	sich	rd.	8.000	Gebäude	mit	einer	Gebäudefläche	
von	rd.	12	Mio.	Quadratmeter.	Der	absolute	Wärmeverbrauch	für	alle	Landesge-
bäude	 lag	 2019	 bei	 rd.	 1.390	Gigawattstunden	 (GWh).	Der	 absolute	 Stromver-
brauch	für	die	Landesgebäude	lag	2019	bei	rd.	870	GWh.	Im	Jahr	2019	betrugen	
die in den Landesliegenschaften verursachten CO2-Emissionen rd. 285.000 Ton-
nen.
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Diese und weitere Daten sind auch im Anfang 2021 zusammen mit dem „Energie- 
und Klimaschutzkonzept für landeseigene Liegenschaften 2020 bis 2050“ heraus-
gegebenen „Energiebericht 2020“ der Staatlichen Vermögens- und Hochbauver-
waltung enthalten. Der Energiebericht kann auf der Internetseite des Ministeriums 
für Finanzen unter folgenden Link heruntergeladen werden: https://fm.baden-wu-
erttemberg.de/de/service/publikation/did/energiebericht-2020-1/.

3. welches Einsparpotenzial sie hier für Sanierungen insgesamt sieht;

6.  welche Potenziale für energetische Sanierungen inklusive der Erzeugung er-
neuerbarer Energien sie noch sieht;

Zu	3.	und	6.:	

Mit dem am 18. Februar 2020 von der Landesregierung beschlossenen fortge-
schriebenen Energie- und Klimaschutzkonzept für landeseigene Liegenschaften 
2020 bis 2050 liegen CO2-Einsparziele und konkrete Handlungsfelder und Maß-
nahmen vor. Die Nutzung erneuerbarer Energien und die Reduzierung des Ener-
gieverbrauchs sind wichtige Bestandteile des Konzepts. Mit wissenschaftlicher 
Unterstützung des Fraunhofer-Instituts für Bauphysik hat der Landesbetrieb Ver-
mögen und Bau Baden-Württemberg im Rahmen der 2020 erfolgten Fortschrei-
bung des Energie- und Klimaschutzkonzeptes für landeseigene Liegenschaften 
die	 Entwicklung	 der	 Energieverbräuche,	 die	 Sanierungsaktivitäten	 und	 erarbei-
teten Energiekonzepte ausgewertet. Mittels einer Modellrechnung und dem Ab-
gleich realer Verbrauchswerte wurden Szenarien zur CO2-Emissionsreduzierung 
bis	2050	berechnet.	Für	die	Jahre	2030,	2040	und	2050	wurden	auf	dieser	Grund-
lage angepasste CO2-Ziele	 gegenüber	 dem	 Bezugsjahr	 1990	 basierend	 auf	 den	
Modellierungen wie folgt festgelegt:

– bis 2030: mindestens – 65 % CO2-Emissionen
– bis 2040: mindestens – 80 % CO2-Emissionen
– bis 2050: mindestens – 90 % CO2-Emissionen

Diese	Ziele	sind	im	aktuellen	Energie-	und	Klimaschutzkonzept	für	landeseigene	
Liegenschaften enthalten und berücksichtigen die Instandhaltungen, Sanierungen 
und	auch	einen	moderaten	Zuwachs	an	Neubauten.	

Der Landesbetrieb Vermögen und Bau überprüft laufend, in welchen Bereichen 
Ziele	und	Maßnahmen	des	Konzepts	weiterentwickelt	und	 fortgeschrieben	wer-
den	können.	Insbesondere	im	Zuge	der	zurzeit	laufenden	Novellierung	des	Klima-
schutzgesetzes wird eine Fortschreibung des Energie- und Klimaschutzkonzeptes 
für landeseigene Liegenschaften geprüft.

4. welche Sanierungsmaßnahmen seit 2016 unternommen wurden (im Überblick);

5. welchen Anteil daran die Maßnahmen für energetische Sanierungen hatten;

Zu	4.	und	5.:	

Die	Erhaltung	 des	 landeseigenen	Gebäudebestands	 verbunden	mit	 der	 energeti-
schen	Sanierung	hat	seit	Jahren	hohe	Priorität.	Sanierung	hat	grundsätzlich	Vor-
rang vor Neubau. Der Anteil der Instandhaltungs- und Sanierungsmaßnahmen an 
den	Gesamtausgaben	für	den	Baubereich	beläuft	sich	jährlich	auf	durchschnittlich	
rd. 75 Prozent. Energetische Sanierungen werden in der Regel in Verbindung mit 
ohnehin erforderlichen Instandsetzungs- und Sanierungsmaßnahmen sowie mit 
gezielten energetischen Schwerpunktmaßnahmen umgesetzt.

In	den	nächsten	Jahren	sollen	mindestens	80	Mio.	Euro	pro	Jahr	für	energetische	
Maßnahmen eingesetzt werden. Damit kann eine kontinuierliche energetische 
Verbesserung	des	landeseigenen	Gebäudebestandes	und	eine	maßgebliche	Redu-
zierung des CO2-Ausstoßes erreicht werden. Die folgenden beispielhaften Maß-
nahmen wurden 2016 bis 2019 durchgeführt:
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Außerdem hat das Finanzministerium für folgende 77 im Staatshaushaltsplan eta-
tisierte Sanierungsmaßnahmen seit 2016 die Baufreigaben erteilt. Die genannten 
Sanierungsmaßnahmen haben i. d. R. einen wesentlichen energetischen Anteil:
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7.  wie sie heute die eigenen Ausbauziele für Photovoltaik hinsichtlich der Anfor-
derungen der Energiewende bewertet;

8. ob sie plant, diese ambitionierter zu gestalten;

9. wenn ja, wie sie dies umsetzen möchte;

Zu	7.,	8.	und	9.:	

Mit	 dem	Ausbau	 von	PV	 auf	 landeseigenen	Gebäuden	 nimmt	Baden-Württem-
berg im bundesweiten Vergleich eine Spitzenposition ein. Die Auswertung einer 
Länderumfrage	des	Ausschusses	für	Staatlichen	Hochbau	der	Bauministerkonfe-
renz	aus	dem	Jahr	2019	zeigt,	dass	Baden-Württemberg	auf	seinen	Landesliegen-
schaften	die	mit	Abstand	größte	Photovoltaikfläche	vorweisen	kann.

Bis	 Ende	 2020	 war	 auf	 landeseigenen	 Liegenschaften	 bereits	 eine	 Fläche	 von	
mehr als 111.000 Quadratmetern mit PV-Anlagen belegt. Das bisherige Verdopp-
lungsziel	 für	 die	 PV-Flächen	 bis	 zum	 Jahr	 2020	 im	Vergleich	 zum	Bezugsjahr	
2010 (52.000 Quadratmeter) konnte mit 107.000 Quadratmeter in 2019 bereits 
vorzeitig	erreicht	werden.	Gemäß	dem	Energie-	und	Klimaschutzkonzept	für	lan-
deseigene	Liegenschaften	2020	bis	2050	soll	die	PV-Fläche	bis	2025	auf	mindes-
tens 130.000 Quadratmeter und bis 2030 auf mindestens 175.000 Quadratmeter 
anwachsen.	Wie	 bereits	 ausgeführt	wird	 eine	Fortschreibung	der	Ziele	 auch	 im	
Zuge	der	zurzeit	laufenden	Novellierung	des	Klimaschutzgesetzes	geprüft.

Die Vorgaben für die Errichtung von PV-Anlagen für den Landesbetrieb Vermö-
gen	und	Bau	Baden-Württemberg	(VBBW)	wurden	im	Juli	2020	nochmals	nach-
geschärft.	Bei	allen	geeigneten	Neubaumaßnahmen	und	grundlegenden	Sanierun-
gen sind PV-Anlagen bereits als Bestandteil der Baumaßnahme zu realisieren. 
Im	Gebäudebestand	werden	die	durch	die	Potenzialerhebung	des	Landesbetriebs	
VBBW	identifizierten	PV-Maßnahmen	als	eigenständige	Baumaßnahmen	sukzes-
sive im Rahmen der verfügbaren Haushaltsmittel umgesetzt.

Der Landesbetrieb VBBW bedient sich bei der Umsetzung der PV-Strategie 
mehrerer	bewährter	Instrumente.	Bei	der	Betriebsleitung	wurde	das	Kompetenz-
zentrum Photovoltaik für die Umsetzung der übergeordneten, konzeptionellen 
Grundlagenarbeit sowie zur fachtechnischen Unterstützung und Begleitung der 
Ämter des Landesbetriebs eingerichtet. Dort wurde der Leitfaden „PV-Anlagen 
in landeseigenen Liegenschaften – Leitfaden zur Planung, Bau und Betrieb von 
Photovoltaikanlagen“ entwickelt und als Planungshinweis eingeführt. Neben ent-
sprechenden PV-Planungs- und -Simulationsanwendungen steht den Ämtern auch 
ein PV-Muster-Leistungsverzeichnis zur vereinfachten Ausschreibung von PV-
Anlagen zur Verfügung.

Für alle landeseigenen PV-Anlagen über 10 Kilowatt Peak (kWp) Leistung wurde 
ein	flächendeckendes,	onlinegestütztes	Monitoring	aufgebaut,	um	den	Betrieb	der	
Anlagen durch optimale PV-Leistungsüberwachung und Ertragssicherung noch 
effizienter	zu	machen.

Grundsätzlich	werden	landeseigene	PV-Anlagen	zur	möglichst	vollständigen	Eigen-
nutzung	des	PV-Stroms	 ausgelegt	 und	 eine	maximale	Ausnutzung	der	Dachflä-
chen angestrebt. Um künftig den mit landeseigenen PV-Anlagen erzeugten Strom 
noch	umfassender	in	Landesgebäuden	nutzen	zu	können,	wird	aktuell	in	Pilotpro-
jekten die Kombination mit Batteriespeichern unter wirtschaftlichen Aspekten ge-
prüft.

Gebäude-	 und	 fassadenintegrierte	 PV-Anlagen	 werden	 bei	 ausgewählten	 Maß-
nahmen als Pilotprojekte realisiert. So soll beispielsweise die fassadenintegrierte 
PV-Anlage am Neubau der LUBW in Karlsruhe das erste im Rahmen der BIPV-
Offensive	der	Architektenkammer	Baden-Württemberg	realisierte	Projekt	werden.	
Damit	 soll	 überprüft	werden,	 in	welchem	Umfang	gebäude-	und	 fassadeninteg-
rierte PV-Anlagen künftig wirtschaftlich errichtet und betrieben werden können.
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10.		wie	 sie	 angesichts	 des	 hohen	 Anteils	 an	 denkmalgeschützten	 Gebäuden	 im	
Landeseigentum hier vorgehen will;

Zu	10.:	

Auch	bei	Bauvorhaben	an	denkmalgeschützten	Gebäuden	sind	energetische	Ver-
besserungen zunehmend fester Bestandteil der Maßnahmen. Im Rahmen des sys-
tematischen Verfahrens zur energetischen Sanierung und Aufstellung der Sanie-
rungsfahrpläne	 für	Landesliegenschaften	werden	 regelmäßig	denkmalgeschützte	
Gebäude	betrachtet.	Maßnahmen	zur	Energieeinsparung	lassen	sich	bei	Baudenk-
mälern	 durchführen,	 ohne	 die	 erhaltenswerte	 Bausubstanz	 zu	 beschädigen	 oder	
das	 Erscheinungsbild	 des	 Denkmals	 zu	 beeinträchtigen.	 Beispielhafte	Maßnah-
men neben der Nachrüstung von Photovoltaik sind die Erneuerung von Beleuch-
tungsanlagen,	 die	Umstellung	 des	 Energieträgers	 zur	Wärmeerzeugung,	 die	 In-
stallation	von	Kraft-Wärme-Kopplungs-Anlagen,	die	Erneuerung	haustechnischer	
Anlagen	und	die	denkmalgerechte	energetische	Verbesserung	der	Gebäudehülle.	

Bei der Vorbereitung und Umsetzung energetischer Maßnahmen bei denkmalge-
schützten	Gebäuden	steht	der	Landesbetrieb	Vermögen	und	Bau	Baden-Württem-
berg in engem Austausch mit den Denkmalschutzbehörden des Landes, um ein-
vernehmliche Lösungen auch unter Berücksichtigung denkmalschutzrechtlicher 
Kriterien zu entwickeln. 

Im	August	2020	hat	das	Landesamt	für	Denkmalpflege	im	Regierungspräsidium	
Stuttgart	 eine	 neue	 Broschüre	 zur	 „Denkmalpflege	 und	 erneuerbare	 Energien“	
 herausgegeben. In dieser Broschüre sind auch beispielhafte Landesbaumaßnah-
men aufgeführt. Sie kann unter nachfolgendem Link heruntergeladen werden: 
https://www.denkmalpflege-bw.de/uploads/tx_ttproducts/datasheet/denkmalpfle-
ge_erneuerbare_energien_2020.pdf.

11. welche Mittel sie hier bereitstellt;

Zu	11.:	

Mittel für PV-Anlagen stehen insbesondere im Rahmen einzelnen Baumaßnah-
men	und	über	Verwaltungsinterne	Refinanzierung	(VIRE)	zur	Verfügung.	In	Ein-
zelfällen	werden	landeseigene	(Dach-)Flächen	auch	zur	Errichtung	von	PV-Anla-
gen an Dritte verpachtet. In welcher Höhe Mittel für den PV-Ausbau im Landes-
haushalt	 zukünftig	 tatsächlich	 bereitgestellt	werden,	 obliegt	 der	 jeweiligen	Ent-
scheidung des Haushaltsgesetzgebers.

12.		welchen	Abwägungsprozess	 sie	 früher,	 aktuell	 und	 in	 der	 Zukunft	 zwischen	
möglichen Einsparungen von CO2 und den zu erwartenden höheren Kosten 
durchführt.

Zu	12.:	

Dem	Abwägungsprozess	für	die	Realisierung	energiesparender	Maßnahmen	liegt,	
wie insgesamt bei Baumaßnahmen des Landes, der Grundsatz der Wirtschaft-
lichkeit	 und	Sparsamkeit	gemäß	§	7	LHO	zugrunde.	 Innerhalb	dieses	Rahmens	
werden die geeignetsten Lösung zur energetische Optimierung der landeseigenen 
Gebäude	erarbeitet.	Zur	Einhaltung	des	Grundsatzes	werden	in	 jedem	Einzelfall	
angemessene Wirtschaftlichkeitsuntersuchungen bei der Planung und Entschei-
dung	über	finanzwirksame	Maßnahmen	durchgeführt.	Neben	rein	wirtschaftlichen	
Aspekten	können	dabei	 auch	nichtmonetäre	Kriterien	bei	 der	Entscheidungsfin-
dung berücksichtigt werden. 

Beispielhaft kann hier die pilothafte Einführung eines CO2-Schattenpreises im 
Rahmen einer Erprobungsphase bei Landesbaumaßnahmen genannt werden. Der 
CO2-Schattenpreis ist ein Instrument des Energie- und Klimaschutzkonzeptes für 
landeseigene Liegenschaften, mit dem die CO2-bezogenen Klimafolgekosten bei 
der	Betrachtung	der	Wirtschaftlichkeit	energetischer	Maßnahmen	stärker	als	bis-
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her	berücksichtigt	werden	können.	Er	liegt	während	der	Erprobungsphase	in	der	
vom Umweltbundesamt bis 2020 empfohlenen Größenordnung von 180 Euro pro 
Tonne CO2.

Aufbauend auf den bisherigen positiven Erfahrungen soll der CO2-Schattenpreis 
im Landesbau künftig in erweitertem Umfang bei Wirtschaftlichkeitsvergleichen 
von Energieversorgungskonzepten angewendet werden. Parallel sollen die haus-
haltsrechtlichen Rahmenbedingungen für die Anwendung geprüft werden. Dazu 
werden auch die mit dem Thema verbundenen rechtlichen und sonstigen Frage-
stellungen (u. a. Gesetzgebungskompetenz des Landes, Haushaltsrecht) geprüft. 
Eine umfassende Anwendung des CO2-Schattenpreises bei Neubauten und Sanie-
rungen	 von	 Landesgebäuden	 wird	 als	 zielführend	 im	 Hinblick	 auf	 die	 Klima-
schutzziele 2030 für die Landesverwaltung erachtet. Hierzu müssen jedoch noch 
praxistaugliche Instrumente für die frühe Planungsphase zur vergleichenden öko-
bilanziellen	Bewertung	von	Gebäudeentwürfen	entwickelt	werden.	Diese	sind	ak-
tuell noch nicht verfügbar.

Ergänzend	wird	 verwiesen	 auf	 gesetzliche	Regelungen	 sowohl	 auf	Bundes-	 als	
auch	auf	Landesebene,	die	in	Zusammenhang	der	nationalen	und	internationalen	
Klimaschutzziele und der zunehmenden Bedeutung des Klimaschutzes eingeführt 
werden.	Diese	haben	auch	finanzielle	Auswirkungen	auf	Landesbaumaßnahmen.	

In Vertretung

Dr. Splett
Staatssekretärin


